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7632-6 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
 

1. Aktualisierung 2012 (1. April 2012) 
 
 
Das Versicherungsvertragsgesetz wurde durch Art. 2 Abs. 79 des Gesetzes zur Änderung von Vorschrif-
ten über Verkündung und Bekanntmachungen sowie der Zivilprozessordnung, des Gesetzes betreffend 
die Einführung der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung v. 22. Dezember 2011, BGBl. I  
S. 3044, mit Wirkung vom 1. April 2012 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 214 Schlichtungsstelle 

(1) Das Bundesministerium der Justiz kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen, dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie und dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
privatrechtlich organisierte Einrichtungen als 
Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beile-
gung von Streitigkeiten 

1.-2. ... 
Die Anerkennung ist im Bundesanzeiger oder im 
elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu ma-
chen. Die Beteiligten können diese Schlichtungs-
stelle anrufen; das Recht, die Gerichte anzurufen, 
bleibt unberührt. 

(2)-(5) ... 
 

neu 
 
§ 214 Schlichtungsstelle 

(1) Das Bundesministerium der Justiz kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen, dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie und dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
privatrechtlich organisierte Einrichtungen als 
Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beile-
gung von Streitigkeiten 

1.-2. (unverändert) 
Die Anerkennung ist im Bundesanzeiger bekannt 
zu machen. Die Beteiligten können diese Schlich-
tungsstelle anrufen; das Recht, die Gerichte anzu-
rufen, bleibt unberührt. 

 
(2)-(5) (unverändert) 

 
 
 


